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§ 6. Unter den von der Direktion festgesetzten Bedingungen
haben die Kollektivmitglieder das Becht zur Benutzung der

Lehrmittelsammlung, die Einzelmitglieder das Recht, die Bibliothek des

Schulmuseums zu benutzen. Jedes Mitglied haftet für den Schaden

an den aus dem Schulmuseum bezogenen Gegenständen oder für
deren Verlust.

§ 7. Einzelmitglieder und Kollektivmitglieder erhalten den

Pionier als Organ des Schulmuseums gratis.

§ 8. Die Revision dieser Statuten kann jederzeit vorgenommen
werden durch die Majorität sämtlicher stimmenden Mitglieder und
mit der Zustimmung der subventionierenden Behörden. Zu dieser

Vereinsversammlnng müssen durch Publikation im Pionier und unter
Angabe der Traktanden alle Mitglieder schriftlich eingeladen werden.

Bern, den 1917.

Der Präsident:

Der Sekretär:

Regierungsratsbeschluss vom 24. März 1917.

Schweizerisches Schulmuseum in Bern.

Die neuen Statuten des schweizerischen Schulmuseums in Bern
(bisher schweizerische pernamente Schulausstellung), wodurch diese

Anstalt in eine Stiftung unter Aufsicht der Begierung des Kantons
Bern umgeändert wird, erhalten die Genehmigung.
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